



Finanzamt (Stadt)
Bearbeiter
Straße
PLZ Ort
Einkommensteuerbescheid… vom… für Frau/ Herrn ...
St.-Nr.: .../hier: Prozesskosten als außergewöhnliche Belastungen - § 33 Abs. 2 Satz 4 EStG
Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen den oben genannten Bescheid lege ich hiermit form- und fristgerecht Einspruch ein und beantrage im Namen und in Vollmacht des Einspruchsführers, 

den angefochtenen Einkommensteuerbescheid dahingehend abzuändern, dass von dem Gesamtbetrag der Einkünfte außergewöhnliche Belastungen in Gesamthöhe von … € – vor Abzug der zumutbaren Belastung – abgesetzt werden.    

Begründung:
Der angefochtene Einkommensteuerbescheid ist rechtswidrig und verletzt den Einspruchsführer in seinen Rechten. 

Im Streitjahr hatte der Einspruchsführer mehrere Anbieter von Online-Glückspielen auf Rückzahlung der ihm in der Vergangenheit verspielten Einsätze verklagt. Begründet wurden die Klagen damit, dass die angebotenen Online-Glückspiele in dem Zeitraum, in dem der Einspruchsführer die Dienste der Glückspielanbieter in Anspruch genommen hatte, gesetzlich verboten waren. Dem Kläger entstanden für diese Klageverfahren Anwalts- und Gerichtskosten.

Zu Unrecht haben Sie diese Aufwendungen dem Grunde nach mangels Zwangsläufigkeit nicht als außergewöhnliche Belastungen anerkannt. 

Ohne die angestrengten Prozesse war die materielle Existenzgrundlage des Einspruchsführers gefährdet und es bestand die Gefahr, dass er seine lebensnotwendigen Bedürfnisse in dem üblichen Rahmen nicht mehr werde befriedigen können. Es handelte sich bei den Rechtsstreitigkeiten um Vermögensschäden. Um die Zahlungen an die beklagten Unternehmen leisten zu können, hat der Einspruchsführer erhebliche Kreditverbindlichkeiten aufgenommen, die er nun nicht mehr bedienen könne. Die Darlehenshöhen sind existenzgefährdend.

Da diese streitentscheidende Rechtsfrage aktuell Gegenstand eines beim BFH unter dem Az. VI R 10/25 geführten Revisionsverfahrens ist (Zulassung durch FG; Vorinstanz: Niedersächsisches FG, Urt. v. 10.6.2025 - 13 K 157/24), gehe ich davon aus, dass das Einspruchsverfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung durch den BFH zwangsweise ruht (§ 363 Abs. 2 Satz 2 AO). 


Mit freundlichen Grüßen
Steuerberater/-in
